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Chefi n Verkehrstechnische Abteilung

Nordstrasse 44, 8006 Zürich
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Telefon: +41 44 247 37 31
E-Mail: vta-@kapo.zh.ch

Verfügung
vom 1 0. Dezember 20194/üiep Nr. A 31'549

Verkeh rsanordnu ng Tempo-30-Zone

Auf Antrag des Gemeinderates Urdorf vom 1. Juli2019 sowie in Anwendung von Art. 3 des Bun-
desgesetzes über den strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 (svc), den schweizer Normen
gemäss Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) vom 12. Juni 2007 und der kantonalen Signalisationsverordnung vom 21. No-
vember 2Q01,

unter dem Hinweis, dass die vorliegend anzuordnende Signalisation und Markierung erst nach Ein-
tritt der Rechtskraft dieser Verfügung angebracht werden darf,

mit dem Ersuchen, dass die Gemeinde der Kantonspolizei Zürich, Verkehrstechnische Abteilung,
Postfach, 8021 Zürich, eine mit Publikationsdatum versehene Kopie der Verötfenlichung diesei
Verfügung (Ziffern I und lX) zustellt und ihr das Datum des Anbringens der Signalisation mitteilt,

verfügt die Kantonspolizei
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I Urdorf, Zone "lm Heidenkeller"
Auf folgenden Strassen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge auf 30 km/h
festgelegt und als Zone signalisiert.

o Keimlerweg
r lm Heidenkeller

An folgenden orten sind Zonensignalisationen anzubringen:
pign"1" Nr. 2.59.1 (!f, 2.3Q_Beginn der Zone mit Gesch-windigkeitsbeschränkung 30 km/h)
bzw. Signale 2.59.2 (Nr. 2.53, Ende der Zone mit Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/hj.
Standorte/Torgestaltung gemäss den mit dem Antrag eingereichten Unterlagen, der Bespre-
chung mit Vertretern der Gemeinde Urdorf sowie Oem tvtJssnahmeplan vor'Zg.OS. ZO1g.
Ausführung: Normalformat, R2 stark retroreflektierend.
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lll Auf den genannten Strassenabschnitten sind an folgenden Orten Bodenmarkierungen ,,ZONE
30" anzubringen: Jeweils auf der Höhe der Zonensignalisation, gemäss VSS-Norm und Bespre-
chung vor Ort.

lV Der genaue Standort und die Gestaltung der Signaltafeln und Markierungen richten sich nach
dem Gutachten bzw. dem Massnahmeplan der Tempo-3O-Zone "lm Heidenkeller".

V Diese Verkehrsanordnung steht unter dem Vorbehalt, dass die unterstützenden baulichen Mass-
nahmen gemäss den genannten Planunterlagen von der Gemeinde umgesetzt werden, Wird die
Anordnung eines Hauptelementes im rechtskräftigen baurechtlichen Entscheid geändert oder
weggelassen, ist diese Verfügung hinfällig.

Vl Das Dispositiv dieser Verfügung ist durch die Gemeinde in ihrem amtlichen Publikationsorgan
zusammen mit ihrem Entscheid über die unterstützenden baulichen Massnahmen zu veröffent-
lichen. Der Massnahmeplan ist während der Dauer der Rechtsmittelfrist dieser Verfügung ötfent-
lich aufzulegen. Rekurse gegen die unterstützenden, baulichen Massnahmen sind an das
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, zu richten.

Vll Die Signalisation der Verkehrsanordnung ist Sache der Kommunalbehörde und darf frühestens
40 Tage nach der Veröffentlichung vorgenommen werden, wenn die Anordnung rechtsgültig ge-
worden ist.

VlllZuwiderhandlungen gegen die rechtsgültig signalisierte Verkehrsanordnung haben ein Strafver-
fahren wegen Verletzung der Verkehisregetn gemäss Aft. 27 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 90
SVG zur Folge.

lX Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Rekursabteilung, Postfach, 8090 Zürich, Rekurs einge-
reicht werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die an-
gefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Das Rekursverfahren ist kostenpflich-
tig; die Kosten hat die unterliegende Partei zu tragen.

X Schriftliche Mitteilung an:
- Gemeinde Urdorf, Gemeinderat

Kantonspolizei Zürich
Chefin V ische Abteilung

Katharina Kohler
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